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5.                                                           Bekanntmachung 

                                                     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                          Bekanntmachung 

 
Feststellung der Gültigkeit der Wahl der Vertretung der Kreisstadt Unna am 14.09.2025 

 

Der Rat der Kreisstadt Unna hat in seiner Sitzung am 18.12.2025 nach Vorprüfung im Wahl-
prüfungsausschuss am 09.12.2025 die Wahl der Vertretung der Kreisstadt Unna am 
14.09.2025 gemäß § 40 Absatz 1 Kommunalwahlgesetz für gültig erklärt. 
 
Gemäß § 65 Kommunalwahlordnung gebe ich hiermit den Beschluss des Rates öffentlich 
bekannt. 
 
Rechtsmittel 
Gegen den Beschluss des Rates kann gemäß § 41 Absatz 1 Kommunalwahlgesetz vor dem 
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erho-
ben werden.  
 
 
Unna, 05.01.2026 
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Abl.KrStUN 02 – 5/ 30. Januar 2026 
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6.                                                           Öffentliche Zustellung 

 

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungs-gesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit gültigen Fas-
sung, wird hiermit darauf hingewiesen, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gül-
tigen Lichtbildausweises oder durch eine(n) bevollmächtigte(n) Vertreter(in) abgeholt oder 
eingesehen werden kann:  

 

Aktenzeichen 
 

900127045870-1-02 

 Datum 
 

19.12.2025 

 
Empfänger  

 
Name 
 

Fink, Dimitriy 

 

Letzte bekannte Anschrift  
 

Am Ufer 10, 59427 Unna 

 
Ort zur Abholung bzw. Einsichtnahme 

 
Anschrift  
 

Kreisstadt Unna, Rathausplatz 1, 59423 Unna 

 Bereich 
 

22 

 Raum 
 

206 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Dokument durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können. 
 
Das Schriftstück gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  

 

Abl.KrStUN 02 – 6/ 30. Januar 2026 
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7.                                                           Öffentliche Zustellung 

 

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungs-gesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit gültigen Fas-
sung, wird hiermit darauf hingewiesen, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gül-
tigen Lichtbildausweises oder durch eine(n) bevollmächtigte(n) Vertreter(in) abgeholt oder 
eingesehen werden kann:  

 

Aktenzeichen 
 

900126088080-1-02 

 Datum 
 

19.09.2025 

 
Empfänger  

 
Name 
 

FBW Immobilienbesitz GmbH & Co. KG 

 

Letzte bekannte Anschrift  
 

Hubertusstraße 44, 45657 Recklinghausen 

 
Ort zur Abholung bzw. Einsichtnahme 

 
Anschrift  
 

Kreisstadt Unna, Rathausplatz 1, 59423 Unna 

 Bereich 
 

22 

 Raum 
 

206 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Dokument durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können. 
 
Das Schriftstück gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  

 

 

Abl.KrStUN 02 – 7/ 30. Januar 2026 
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8.                                                           Öffentliche Zustellung 

 

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungs-gesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit gültigen Fas-
sung, wird hiermit darauf hingewiesen, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gül-
tigen Lichtbildausweises oder durch eine(n) bevollmächtigte(n) Vertreter(in) abgeholt oder 
eingesehen werden kann:  

 

Aktenzeichen 
 

900188032440-1-02 

 Datum 
 

05.12.2025 

 
Empfänger  

 
Name 
 

Transporte CA GmbH 

 

Letzte bekannte Anschrift  
 

Heinrich-Hertz-Straße 16, 59425 Unna 

 
Ort zur Abholung bzw. Einsichtnahme 

 
Anschrift  
 

Kreisstadt Unna, Rathausplatz 1, 59423 Unna 

 Bereich 
 

22 

 Raum 
 

206 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Dokument durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können. 
 
Das Schriftstück gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  

 

 

Abl.KrStUN 02 – 8/ 30. Januar 2026 
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Impressum 
 

Herausgeberin: Kreisstadt Unna 
Hauptamt 
Rathausplatz 1 
59423 Unna 

Redaktion: Jonas Wenzel 
02303 103-1020 
hauptamt@stadt-unna.de 

Bezug: Das Amtsblatt wird veröffentlicht unter: https://www.unna.de/stadtverwaltung 
 Es liegt auch zu den allgemeinen Öffnungszeiten der Kreisstadt Unna (montags bis 

freitags von 08:30 bis 12:00 Uhr und montags bis donnerstags von 13:30 bis 16:00 
Uhr) im Raum 150 aus. 

 An- und Abmeldungen zum kostenlosen E-Mail-Newsletter nimmt das Hauptamt    
unter hauptamt@stadt-unna.de entgegen. 

Hinweis: Für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit sind die jeweiligen Organisationsein-
heiten verantwortlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


